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694 Die Wissenschaft vom objectiven Geist.

Personen als Sklaven, d. h. als Sachen angesehen sind, und von seiten

der väterlichen Gewalt die Kinder als Sachen behandelt werden dürfen?
Jede Person hat als solche das Recht, sich zum Herrn einer Sache

zu machen, die noch keinen Herrn hat, d. h. sich einer herrenlosen
Sache zu bemächtigen und dieselbe sich anzueignen: darin besteht das

Zueignungsrecht. Die Person hat die Sache in ihre Gewalt ge¬

bracht und ihren Willen in sie hineingelegt: dadurch wird die Sache

zum Besitz. Der erklärte, offenkundige, anerkannte Besitz ist das

Eigenthum. Der Besitz wird zum Eigenthum durch die Besitz¬
nahme, diese aber geschieht 1. durch die körperliche Ergreifung,
wodurch der Wille sich der Sache bemächtigt, 2. durch die Formation,
wodurch sich der Wille an der Sache äußert, indem er dieselbe gestaltet,

wie die Urbarmachung des Bodens, die Bezähmung der Thiere u. s. f.,
3. die Bezeichnung, wodurch der Wille erklärt^oder erkennbar macht,

daß ihm die Sache gehört?
Die Person, wie sie im abstracten oder formellen Recht existirt,

ist der einzelne, ausschließende Wille, diese Person im Unterschiede von

allen andern: hieraus folgt, daß alles Eigenthum den Charakter der

Privateigenthümlichkeit hat oder Privateigenthum ist; das abstracte

oder formelle Recht kennt kein Eigenthum in todter Hand, keines, das

einer moralischen, d. h. aus einer Mehrheit von Personen bestehenden

Rechtsperson zugehört, deren Begründung und Anerkennung erst durch

den Staat und innerhalb desselben geschehen kann. Und wie der

Staat allein das Recht hat, das corporative Eigenthum zu begründen,

so thut er Unrecht, das Privateigenthum aufzuheben und die Personen

dieser ihrer Rechtsfähigkeit zu berauben, wie es von seiten des pla¬
tonischen Staates geschieht?

Die Person als ausschließender Einzelnwille ist eine lebendige

körperliche Individualität. Mein Leib bin ich selbst; daher ist eine

meinem Leibe zugefügte Gewaltthat weit schlimmer als eine Verletzung
meines Eigenthums. Diese ist ein Unrecht, jene ist eine Beleidigung.
Mein Leib ist persönlich und frei, daher darf er nicht zum Lastthiere

gebraucht werden?
Die freien Individuen find als Personen gleich, als Individuali¬

täten sind sie ungleich. Aus der Gleichheit der Personen folgt, daß

jede Person Eigenthümer sein darf und soll, dies fordert die Gerech-

1 Ebendas. §§ 40—45. S. 74—81. — 2 Ebendas. A. Besitznahme. §§54
bis 56. S. 89-91. - » Ebendas. § 46. S. 81 flgd. - * Ebendas. § 48. S. 83 flgd.
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